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Staatsanwaltschaft Klagenfurt 
Jv 90E-1b/9E K~agenfurt, am 10.8.1992 

An die 

Oberstaatsanwalts~haft " ; "" J.')~TZENn:~Ur ;~ 
, ................. \ ... L_ ...... _ ... -GEI 19 ........ ... 

G r a z 

zu: Jv 

I '.Jatum: 1 8. SEP.1992 
i 

O~nwaft8Chatt· 
• "Al ~ 

: .. ' ·"rteüt 1LStp..t.. ..... N .............. . 

-~ 

EiAa. 1 3. AUG. 199~ ...... Akten 
230S-1b/92 . /' 

......... : ..... , Beä~en ~~U\ 
Entwurf eines Bundesgesetzes mit dem die 

Strafprozeßordnung geändert wird (Straf­

prozeßnc1velle 1992) 

Zum Entwurf eines Bundesgesetzes mit dem die Straf­

prozeßordnung geändert werden soll (Strafprozeßno~~lle 1992) 

ItJll"'d fC:1lgende 

S tel 1 u n 9 nah m e 

abgege;'ben: 

1.) Zu § 34a Z. 4 StPO: 

. Der vorgesehene Gesetzeste>:t, wClnach der StC:1ats­

anwalt von der Verfolgung abzusehen hat, wenn "innerhalb der 

letzten f~nf Jahre weder der Verdächtige wegen einer straf­

baren Handlung gegen fremdes Verm~gen verurteilt, nach nach 

diesel'· BestimmLtrig vCln einer Vel-f'olgLtrig abgesehen ~·Jr;ly·den ist" 

bedarf einer grammatikalischen Korrektur. Es m~ßte grammatika­

lisch richtig heißen: 

Der staatsanwalt hat von der Verfolgung abzusehen, 

wegen einer strafbaren Hand lung gegel"'1 
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vel-urte~)t, nClch nach dieser" ,Bestimmung von seiner Vi*H"'fr_)lgun~J 

abgesehen ~)«den ist". 

2.) Zu § 34a Z. 5 stPO= 

Der Entwurf sieht vor, daß der Staatsanwalt das 

Vel-fahl-en unter den dOTt angeführten VOI-aussetzunf::len einzLl-' 

stellen hat, wenn der Verdächtige nicht wegen einer anderen 

strafbaren Handlung gegen fremdes Verm6gen verfolgt wird. Die 

Einschränkung auf Delikte gegen fremdes Verm6gen widerspricht 

einerseits den Intentionen des Gesetzgeber$, der durch die 

StPO-Novelle eine Entlastung der Justiz und der Sicherheitabe­

h~rden herbeiführen will und ist andererseits auch sachlich 

nicht gerechtfertigt. Wird ein Verdächtiger wegen zahlreicher 

nicht in den Verm~gensbereich fallender Delikte und überdies 

wegen eines Verm~gensdeliktes mit einem Schaden bis zu 1.000 S 

angezeigt, so ersctliene es rechtspolitisch äußerst bedenklich, 
, 

das Vel-fahr·en wegen des Vel-mc.gensdel i ktes ei nzustellen und d~'H.? 

gerichtliche Strafverfahren nur wegen der übrigen nicht in den 

Verm~gensbereich fallenden Straftaten durchzuführen. Da es in 

solchen Fällen ohnedies zu einem gerichtlichen Verfahren 

kommen müßte, hätt~ eine Einstellung wegen des Verm~gensde­

liktes kaum eine durch die StPO-N~vell~ beabsichtigte Entla­

stung der Gerichte zur Folge. Aus diesen Gründen wäre es 

sinnvoller, die Bestimmung ~er Zahl 5 des § 34a Stpo so zu 

fassen, daß eine Einstellung dann nicht in Betracht kommt, 

wenn der Verdächtige wegen einer anderen nicht auf Verm6gens~ 

delikte beschränkten strafbaren Handlung verfolgt wird. Es 

darf daher folgende Formulierung der Z. 5 vorgeschlagen wer-

den: 

5. der Verdächtige nicht wegen einer anderen straf­

baren Handlung verfolgt wird. 

H6he der 

3.) ellgemeinE.:·s zur- Stra1"pr-oze@novelle 1992: 

a) Zunächst müssen ernstliche Bedenken gegen die 

ALljSgleichsleistung von mindestens 500 S ange:HTj(~ldet 

werden. Im Sinne einer generalpräventiven Wirkung wäre eine 

ALisgleichsleistLing in der H~he des viel-fachen L..Jf:.H-tes d€n­

erlangten Ware oder des angestrebteri Verm6gensvorteils minde~ 

st~ns jedoch 1.000 S als Untergrenze anzustreben. 

b) NacH dem Gesetzesentwurf hätte eine Einstellung 

des Verfahrens auch dann zu erfolgen, wenn einem Verdächtigen 
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mehren? voneinaJ1der ,unabhängige Straftaten zur Last 9(:;dE9 t 

werden, wer,m inmgeshlmt kein hi:H·H~iEH·· V~wi/lli:)g€HiSiVC:.r·t&?il r.d~i) , 
solcher von 1.000 S angestrebt wurde. Es wäre angezeigt, die 

Neuregelung auch einer guantitativen Beschränkung zu unterwer­

fen und eine Einstellurg etwa dann auszuschließen, wenn ein 

Verdächtiger mehrere voneinander unabhängig~ Straftaten gegen 

fremdes Verm~gen begangen hat. 

Der Leiter der Staatsanwaltschaft: 
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